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Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat beschließt eine Satzung über die Nutzung der Bolzplätze in der 
Ortsgemeinde Kottenheim zu erlassen / nicht zu erlassen. Über den Inhalt der Sat-
zung wird in einer anderen Sitzung entschieden.   
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
Der Ortsbürgermeister Thomas Braunstein hat folgende Nachricht erhalten. 
 
Hallo Thomas, 
  
da der Sportplatz ja gesperrt ist, hat der Trainer unserer B1-Jugend, Markus Gün-
ther, am Sonntag den Bolzplatz für das Montagstraining hergerichtet. Dabei musste 
er feststellen, dass das Tornetz von Unbekannten mutwillig zerstört wurde (s. Foto). 
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Offensichtlich hat jemand mit Feuer das Netz durchgebrannt, es sind noch mehrere 
Stellen kaputt. Man sollte hier zum einen Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten, 
die Sache sollte im VG-Blättchen mitgeteilt werden und es müsste ein neues Netz 
besorgt werden. 
  
Als Markus Günther dann Montagabend zum Bolzplatz kam, musste er weiterhin 
feststellen, dass der Platz, den er am Sonntag erst sauber gemacht hatte, wieder 
unbespielbar war, da Unbekannte wohl Glasflaschen auf dem Platz zerschlagen hat-
ten und Scherben herumlagen, so dass eine Verletzungsgefahr gegeben war. Er 
musste also wieder den Platz ausfegen. Ein erster Schritt, um hier eine Besserung 
zu erreichen, dürfte es sein, dass Verbotsschilder aufgestellt werden, die es untersa-
gen, mit Glasflaschen, Fahrzeugen aller Art und Tieren auf den Platz zu gehen. Die 
erheblichen Beschädigungen des Bodenbelags sind wohl teilweise darauf zu rück zu 
führen, dass Kinder / Jugendliche mit Fahrrädern und Mofas über den Platz fahren 
und dann Vollbremsungen machen. Wenn Erwachsene die Jugendlichen dann auf-
fordern das zu unterlassen, fängt man sich in der Regel noch einen dummen Spruch 
ein, denn das wäre ja nicht verboten. Verbotsschilder geben also zumindest mal die 
Möglichkeit, auf die Einhaltung der Platzregeln zu bestehen und den Hundebesitzern, 
die ihre Tiere auf den Platz sch…. lassen eine klare Kante zu zeigen. 
  
In diesem Zusammenhang noch: ist der Sportplatz aktuell wegen der Witterung oder 
wegen der Baumfällarbeiten gesperrt? Wann ist mit der Freigabe zu rechnen? Hat 
sich zwischenzeitlich etwas wegen der Reparatur des Bodenbelags des Bolzplatz 
ergeben? Über dieses Thema haben wir ja im November im Rat schon mal gespro-
chen. 
  
Mit bestem Dank für eine Rückmeldung, 
 
Herr Braunstein bittet die Verwaltung um rechtliche Stellungnahme. Der vorliegende 
Sachverhalt ist ähnlich gelagert, wie die Anfrage des Herrn Perne. Auch in diesem 
Fall geht es um eine Nutzungsbeschränkung des Bolzplatzes sowie das Aufstellen 
von entsprechenden Schildern. 
 
Grundsätzlich kann der Eigentümer bzw. Betreiber der Anlage eine Nutzungsrege-
lung festlegen und bestimmen. Vorliegend geht es insbesondere um die Art der Nut-
zung. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der Bolzplatz nicht mit Fahrzeugen 
oder Tieren betreten werden darf.   
Weitere Nutzungseinschränkungen können festgelegt werden. 
 
Dies sind jedoch Regelungen, die durch den Eigentümer der Anlage durch Satzung 
festgelegt werden können. Insofern hat die Ortsgemeinde eigenständig zu entschei-
den, ob eine entsprechende Nutzungssatzung erlassen werden muss.  
 
Ergänzender Hinweis: 
Aus Sicht der Verwaltung ist es fraglich, ob eine Satzung für die Nutzung der Bolz-
plätze in Kottenheim sinnvoll ist. 
Insbesondere stellt sich die Frage, wer die Regelungen der Satzungen kontrolliert 
und durchsetzt.  
Aus unserer Sicht sollte der Gemeinderat dem Vorschlag der Antragstellerin folgen 
und darüber nachdenken, ob zunächst ein geeignetes Hinweisschild anzubringen ist.  
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Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2022 

Finanzhaushalt  
 2022 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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